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Dic Miinzen der Stade St. @Gallen,

Uebersicht einer Miinzgeschichte

der Stadt St. Gallen.

Die nachfolgenden kurzen Darlegungen wollen lediglich
eine summarische Einleitung zw einer in dieser Rundschaw
erscheinenden Beschreibung der Miinzen der Stadt St. Gallen
sein. Da auf dem engeren Umlaufsgebiete der St. Galli-
schen Miinzen bis zur Errichtung der helvetischen Repu-
blik zwei verschiedene Munzhoheiten, die idltere des
Klosters und die jiingere der Stadt, nebeneinander
bestanden, so sollte eine ausfiithrliche Geschichte des
St. Gallischen Miinzwesens, diejenige des Klosters wie
der Stadt, im Zusammenhange und in ihrem wechsel-
seitigen Verhiitnisse zu einander behandeln. Die Verar-
beitung des reichen urkundlichen Materiales ist zur Zeit
leider noch nicht so weit fortgeschritten, win eine gleich-
missige Behandlung des Themas zu erlauben. Die Leser
mogen deshalb die grossen Mingel, welche dem vor-
liecenden Versuche noch anhaften, nachsichtsvoll ent-
schuldigen. Hoffentlich bietet sich in einigen Jahren
Gelegenheit die St. Gallische Miinzgeschichte auf Grund-
lage der genauen Kenntnis samtlicher vorhandener
Gepriage und aller einschligigen schriftlichen Quellen zu
schreiben. Es wird sich dabei Gelegenheit bieten manche
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Irrtimer und Ungenauigkeiten der bisher erschienenen
Druckschriften iitber St. Gallisches Miinzwesen zu berich-
tigen. Abgesehen von den Akten in der Abteilung Miinz-
sachen des Stadtarchives St. Gallen, sowie den fast
endlosen Protokollen von Konferenzen, Verhandlungen
und Vorschligen zu Vertrigen und den Mandaten bieten
die reichste Fundgrube zu Aufschliissen nach verschie-
densten Richtungen die Ratsprotokolle und die Seckel-
amtsbiicher der Stadt St. Gallen, erstere bis zum Jahre
1503, letztere allerdings mit einigen Liicken im 15. Jahr-
hundert bis zum Jahre 1405 zuriickreichend. Diese
beiden wichtigen Quellen konnten fiir den vorliegenden
Zweck nur bis zum Jahr 1600 bis jetzt ausgezogen
werden.

| Das Miinzrecht.

Hervorgegangen aus der Niederlassung der Dienst-
leute und Handwerker des Klosters St. Gallen konnte
sich die Stadt gleichen Namens, ahnlich wie andere
ehemals unter geistlicher Hoheit stehende Stiadte, in
ihrer Weiterentwicklung nur allmélig von der Botmassig-
keit ihres Herrn des Abtes befreien'. Sie stand des-
halb, was das in ihr geltende Minzwesen und die Geld-
wihrung betrifft, ganz unter der Miinzhoheit des Abtes,
die ihrerseits wieder abhdngig von derjenigen des
Konigs oder Kaisers war und unter teilweiser Aufsicht
und Regelung durch den Bischof von Konstanz stand.
Im Jahr 1415 erteilte Konig Sigismund der Stadt zunéichst
auf Widerruf die Erlaubniss — der Ausdruck Recht ist
in der betreffenden Urkunde sorgfiltig vermieden —
« cleine Miinze, Haller und Pfennige under ihrer Stat

1 Ueber die geschichtliche Entwicklung der Stadt St. Gallen bis zu ihrem Bunde
mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vom 13. Juni 1454, siche Dr. Hermann
Wartmann, im XVI. Bande des Archic fiir Schweizerische Geschichite (1868). —
Die verfassungs-geschichtliche Entwicklung der Stadt St. Gallen, bis zum Jahre 1457,
hat Hr. Prof. Dr. Max Gmir, in einem vom Historischen Verein des Kantons
St. Gallen herausgegehenen Vortrage im Jahr 1900 erscheinen lassen.
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prech mit glichem Zusatz wie andere Reichsstidte »
schlagen zu dirfen.

Damals, als die Abtei durch den Appenzellerkrieg
und die in dessen Begleitung und Folge erscheinenden
langwierigen Héndel in ihrer gesamten Verwaltung
empfindlich gestort war, ja sogar der Auflosung nahe
stand, wihrend die Stadt sich bald darauf eines lebhaften
Aufschwungs in Handel und Gewerbe erfreute, fiihlten
sich die stiadtischen Behorden offenbar fiir verpflichtet,
ihrerseits — da es doch kein anderer tat — fir einen
einigermassen geregelten Miinzverkehr im Interesse der
Biirgerschaft zu sorgen. Die Anwesenheit des Konigs
auf dem Konzile in Konstanz schien den Absichten des
Rates am giinstigsten und so ist denn auch das Privileg,
wenn man diesen Ausdruck gebrauchen darf, zu Kon-
stanz am 12. April 1415 ausgestellt worder.

Daneben behielt jedoch der Abt formell immer noch
das Recht, das Minzmeisteramt in St. Gallen mit einem
ihm genehmen Mann zu besetzen, welches Recht er
neben andern wichtigern Gewaltsamern erst im Jahre
1457 durch den Schiedspruch von Schultheiss und Rat
zu Bern um 7000 Fl. endgiltig an die Stadt verlor.
Letzterer Rechtsiitbergang war die notwendige Ergin-
zung zu dem schon sechs Jahre frither, Ende November
1451, seitens des Konigs Friedrich I11I. der Stadt erteilten
Rechte, Gewichte, Mass und Miss, Miunze und Wihr-
schaft, Amtsleute und Aemter zu beselzen. Dieses
Recht der eigenen Miunzprigurng wuarde im Jahre 1500
von Kaiser Maximilian dahin erweitert, auch grossere
Miinzen bis zu 24 Kreuzern das Stiick im Werl prigen
zu darfen. Von da an liess sich die im Jahr 1454 von
den Eidgenossen als zugewandter Ort aufgenommene
Stadt nicht mehr in der Austbung des Minzrechtes
allein durch das Vorhandensein weiterer koniglicher
Patente oder Vorschriften bheengen, sondern nahm teil
an der durch den Schwabenkrieg kurz vorher von den
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Eidgenossen erkimpften tatsichlichen Unabhingigkeit
vom Reich. Dass sie noch im Jahr 1502 (8. November)
von Kaiser Maximilian erwirkte, dass ihre frither auf
14 Pf. egemiinzten Rollbatzen, die von den Nachbarn
jedoch auf 12-13 herabgewiirdigt wurden, auf den Wert
von 13 Pf. tarifiert zu sehen, hatte nur voriibergehenden
Wert und seine besondere Bedeutung fir die Handels-
beziehungen mit den schwiibischen Reichsstidten.

Die fernere Beobachtung der Miinzzustinde 1m Reich
berithrte weniger direkt mehr die Mimzpriagung als viel-
mehr Wihrungs- und Miinzamlaufsfragen.

Ausiibung des Miinzrechtes.

Tatsichlich @bte nun die Stadt das Minzrecht aber
nicht erst seit dem Jahre 1415, sondern schon seit 1407
aus. Damals wurde aul Kosten der Stadt eine neue
Miinzwerkstitte gebaut oder die schon bestehende er-
weitert '. Ja schon mehr als 30 Jahre frither glaubte die
stidtische Behorde einen gewissen Einfluss auf die
dibtische Miunzprigung ausiitben zu sollen, indem sie
sich der « Miinzmal» bemadchtigte, die sie dann aller-
dings laut dem Vergleich mit Abt Georg vom Jahr 1373
saml den offentlichen Gewichten an den dbtischen
Miinzmeister wieder ausliefern musste. Weder die noch
vorhandenen Pfennige mit dem Bilde des Lammes,
noch die schriftlichen Aufzeichnungen lassen indessen
genau erkennen, wann, wie oft und in welchem Masse
von der Stadt St. Gallen im Laufe des 15. Jahrhunderts
Pfennige und Haller ausgepragt wuarden.

Eine eigene Stellung nehmen die Minzen aus dem
Jahr 1424 ein, die jedoch auf dieses Jahr beschrinkt
blieben, da das Uebereinkommen mit den Stiadten Zirich
und Schaffhausen auf Betreiben der Eidgenossen schon
im folgenden Jahre wieder aufgelost werden musste.

1 Beziigliche Eintragungen in den Rechnungen des Seckelamtes.
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In diesem Vertrage vom 29, Januar 1424 war die Aus-
prigung von Plapparten, Angstern und Steblern vorge-
sehen!, von denen sich noch einige wenige Sticke
erhalten haben.

In Bezug auf den Gellungsbereich der stidtischen
Miinzen unterscheiden wir zwischen dem gesetzlichen,
der sich auf das eigene Gebiet der Stadt beschrinkte,
die allerdings kein Land ausserhalb der vier den Stadt-
bann begrenzenden Kreuze beherrschte und einem
erweiterten, der sich auf die umliegenden Gegenden
ausdehnen konnte. IHier konnten die Miinzen entweder
stillschweigend zum Verkehr zugelassen werden oder
durch feste Tarifierung bedingten Kurs erhalten. Es wire
nicht ohne Interesse, aus den Miinzmandaten, Vertrigen
und Verordnungen der benachbarten Herrschaftsgebiete
einigermassen den Umkreis festlegen zu konnen, in
welchem die stidtischen Minzen neben den andern
verkehrten. Mehr als nach der idbrigen Schweiz zer-
streuten sich die stadtischen Miinzen den Handels-
beziehungen folgend, nach sitiddeutschen, besonders
schwibischen Gegenden. Noch ist uns unter anderm
eine genaue Miinzprobe tber St. Galler Scheidemiinzen
vom halben Kreuzer hinauf bis zum Viertelsgulden aus
Memmingen vom 16. Oktober 1732 erhalten.

Nach den uns erhaltenen Miinzen selbst lassen sich
folgende Perioden und Gruppen in der Ausprigung
unterscheiden :

[. 15. Jahrhundert. Pfennige und Haller. Im Jahr 1424
auch Plapparte, Angster und Stebler.

[1. 1500-1515. Dicken zu 24 Kreuzern, Rollbatzen zu
14 bezw. 13 Kreuzer, Plapparte, Kreuzer und
Pfennige.

ITI. 1517 und 1527. Balzen.

1 Abgedruckt mit zwei Beilagen im Urkundenbuch der Abtei St Gallen,
Teil V, Seite 374 u. fi., Nr. 3202,
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IV. 1563-1589. Thaler, Halbthaler, Groschen u. Kreuzer.
V. 1618-1624. Doppelducaten, einzelne Schaustiicke zu
4 und 3 Ducaten, Thaler, Halbthaler, Dicken,
Halbdicken und Balzen.
VI. 1631 und 1633. Dicken.
VIL. 1701-1739. Halbgulden, Viertelgulden, Sechskreuzer,.
Batzen, Groschen, Halbbatzen, Kreuzer, Heller.
VILI. 1766-1768. Sechskreuzer und Halbbaltzen.
[X. 1786-1790. Viertelgulden, Sechskreuzer u. Groschen.

Die kleineren Miinzsorten, Kreuzer und dessen Unter-
teilungen, lassen sich nur nach ihrem Stil oder Charakter
ungefihr nach Jahrzehnten einordnen, da sie nicht
datiert, sondern meist nur mit. dem Monogramm des
Miinzmeisters oder des Stempelschneiders versehen
sind. Diese Sorten fallen hauptsichlich in das 16. Jahr-
hundert, das spitere 17. and fast das ganze 18. Jahr-
hundert.
~ Die Héhe der Ausprdigungen oder die Anzahl der Stiicke
ist nur fiir verhéltnismissig wenige Iille zu bestimmen,
da sich detaillierte Miinzrechnungen nur tber die Jahre
1622 bis 1625 erhalten haben und andere EKintragungen,
welche durch Umrechnung beziigliche Angaben erzielen
lassen, nur in einzelnen Jahrgingen der Seckelmeister-
rechnungen enthalten sind. Hier mogen davon nur einige
Beispiele Platz finden. |
- 1408 liefert der Munzmeister der Stadt fur 44 & 14 ¢
Pfennige ab, was eine Zahl von ungefihr 10,700 .
bedeuten wirde.

1502 liefert der Minzmeister unter anderm an
Kreuzern 427 Gulden und an Pfennigen 100 Fl. ab. Also
annihernd 25,620 Kreuzer und 24,000 Pfennige.

1514 erhilt das Seckelamt als Schlagschalz fiir Dicken
30 FI. Aus den Angaben, dass damals von je 100 Mark
vermiinzten Feinsilbers 2 Gulden Schlagschatz genommen
wurden und wenn wir wissen, dass die Dicken 1516tig
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fein waren, von denen 24 '/» Stiick auf die rohe Mark
giengen, so ergiebt sich aus den oben erwihnten 30 FI.
eine Auspriagung von 39,200 Stiicken.

Die bedeutendste Ausprigung fand in den Jahren
1622 bis 25 statt.

1622 wurden allein an Thalern 1,088,023 Stiicke im Wert
von 3,264,069 F1. hergestellt, wihrend an Doppelducaten
fir das Jahr 1621 15%/s Mark zu 5 Fl. = 4,840 FI. ver-
rechnet werden.

1624 wurden wieder far 222,075 FI. 29 Kr. 1 Hr.
146,2831/; Thaler geprigt, an Halbdicken far 35,102 F1. 23. 3.

Es wird ausserordentlich schwierig, wenn nicht tiber-
haupt unmaoglich sein, die Griinde fir eine Kleinere oder
grossere Ausprigung zu erkennen. Die Bedirfnisfrage
allein bestimmt nicht die Hohe, sondern ganz wesentlich
auch die Preise des Rohmaterials, das Vorhandensein
von fremdem zugelassenem Geld, sowie die technische
Einrichtung der Miinzstitte. Z. B. mag erwihnt werden,
dass einmal (16. Jahrhundert) der Wunsch des Rates
nach Ausprigung eines grossen Postens Kleingelds an
dem Umstande scheiterte, dass die Minzstitte Mangel
an dazu fihigen Arbeitern litt.

Organisation des Miinzbetriebes.

Sehr ungleich sind wir durch die vorhandenen Archi-
valien iiber die Organisation des Miinzbetriebes unter-
richtet. Eine fir alle Zeiten sich gleich bleibende Verwal-
tungsform der Minze gab es nicht, obgleich schon bei
Beginn der stidtischen Miinzprigung die Zunftverfassung
in den Grundziugen bereits ausgebildet war. Gesetz-
gebende und administrative Behorden waren der aus
90 Mitgliedern bestehende Grosse Rat und der Kleine
Rat, dessen 24 Mitglieder zugleich dem Grossen Rate
angehorten. Bis etwas tber die Mitte des 16. Jahr-
hunderts hinaus setzte der Grosse Rat fest, was, wie
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viel und in welchem Gehalte gemunzt werden soll,
wiahrend dem Kleinen Rate die Durchfithrung der
Beschliisse und die Beaufsichtigung des Miinzbetriebes
tibertragen blieben. Noch 1561 beschloss der Grosse
Rat, dass nach Reichsordnung neuerdings gemiinzt werden
solle; aber schon im Jahr 1563 verfiigte der Kleine Rat,
dass Pfennige und Heller ausgebracht werden sollen und
bestimmte deren Schrot und Korn. Ein solcher Beschluss
wiare frither nur vom Grossen Rate ausgegangen. In den
niachst folgenden Jahren scheinen schwankende Verhélt-
nisse vorhanden gewesen zu sein, bis 1569 der Grosse
dem Kleinen Rat Vollmacht erteilt, «nach Gstalt der
Sachen », also nach den Umstinden, zu handeln. In der
Folge sehen wir dann den Grossen Rat nur noch
ausnahmsweise eingreifen, sei es in Streitfallen und
wahrscheinlich immer dann, wenn sich im Kleinen Rate
mehr als eine Ansicht gebildet hatte oder wenn der
Kleine Rat die Verantwortung allein nicht tragen wollte,
FFar die direkte Aufsicht, die Entgegennahme und Priifung
der Rechnungen, bestellt dann der Kleine Rat eine
Unterbehorde, « Verordnete » wie der Ausdruck lautet,
deren Milgliederzahl sehr schwankte, ndamlich von den
drei Birgermeistern, d. h. Amtsbirgermeister, alt Burger-
meister und Reichsvogt mit Zuzug meist des Seckel-
meisters und Stadtschreibers aufwirts bis zu 12 Mit-
¢liedern. Ber den Verhandlungen hatten diejenigen
Ratsmitglieder, die durch ihre burgerliche Stellung als
Goldschmiede, Inhaber bedeutender Handlungshéuser
oder sonst durch ihre Einsicht und Erfahrung sich
besonders dafiir qualifizierten, wohl immer das gewich-
tigste Wort. Entlohnte oder besoldete Beamte waren der
Wardein, meist Ufzieher oder Probierer genannt und der
Miinz- oder Schimiedenmeister. Fir diese Beamte wurden
Dienstordnungen oder Pflichtenhefte aufgestellt, auf deren
genaue  Defolgung sie vereidigt wurden. Die ausfiihr-
lichste Ordnung hat sich im Buch der Verordneten vom
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25. April 1572 erhalten. Spezialverordnete waren damals
der alt buargermeister, der Reichsvogt, der Baumeister
(namens Spichermann), Junker Bartlome Schobinger,
Zunftmeister Ambrosius Hiller und der Stadtschreiber,
welche dem Kleinen Rate als 3  Miinzverweser
(Verordnete) vorschlugen den Stadtammann Strub als
Buchhalter, der in Gemeinschaft mit dem Unterbiirger-
meister Girlanner den Silberkauf besorgen sollte, sowie
als Probierer Melchior Guldi — also alles Mitglieder des
Kleinen Rats. Im Eingang der schriftlich aufgesetzten
« Eids und Ordnung der Miinzverordneten » vom gleichen
Tag wird der Buchhalter auch « Miinzcassierer» und der
zweite der Verordneten « Schmittenverweser» geheissen.
Die gegenseitigen Pflichten werden hieranf im Einzelnen
mit besonderer Berticksichtigung der gegenseitigen Buch-
haltung und Rechnungsfithrung aufgeftihrt. Unter den
Schmiedenverweser stand dann der Schmiede- oder
Miinzmeister mit seinen Gesellen und Handlangern,
deren Zahl sehr schwankte. Wir finden zu verschiedenen
Zeiten die Zahl neun, spiter drei, auch nur zwei Gesellen
und einen Knaben angegeben.

Aus der Reihe der Miinzmeister erwihnen wir

Konrad Nemhard, seit 1407 und 1425 ;

Hans, 1501-4;

Thomann Svkust, des Minzmeisters Statthalter, 1504 ;

Paul und Felix (Sykust), 1509-14% ;

Hans und Hans Joachim Gutenson, 1563-65

Jacob Strub, Stadtammann und Erasmus Schlumpf,
1566 ;

Hieronimus Girtanner und Konrad Gmiinder, 1566 :

Hieronimus Girtanner und Melchior Guldin ;

Jacob Spengler, 1599 ;

Hans Hildbrand, 1618 und folgende Jahre ;

Conrad Schlumpf und Abraham Hiller, 1701-1710,
letzterer auch von 1720 an;



Hans Caspar Anhorn, seit 1714%;
Joachim Schirmer, 1732

Gabriel Reich, 1736

David Reich, 1760 ;

Anton Hartmann, 1771 und 1778 ;
Johann Georg Zollikofer, 1785 ;
Christoph Hartmann, 1792 ;
Kaspar Erasmus Kunkler, 179%.

Wohl alle gehorten der Schmiedezunft an, die ersten
bis in die zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts stamm-
ten aus Zurich und kehrten wohl wieder dahin zurick,
nachdem sie ihre Auftrige in St. Gallen erledigt hatten.

Eine Verpachtung der Miunze scheint nie vorgekom-
men zu sein. Seit 1566 und in den folgenden Jahren
waren die Rite Baumeister Konrad Gmiunder und Unter-
biirgermeister Hieronimus Girtanner, welche ihre Zeichen
auf den Thaler von 1567 anbringen liessen, keineswegs
Pachter der Minze, sondern die direkt fiir den Betrieb
der Muanzstitte verantwortlichen Leiter, denen als Pro-
bierer Barth. Schobinger und als Wardein (Ufzicher)
Jacob Brising zugeordnel wurden. Diese beiden Miunz-
meister empfiengen aus der Stadtkasse ein verzinsliches
Betriebskapital von 6000 FI. gegen zu stellende Bargen.
Inventare, Bilanz und Rechnung, auch die Ablieferung
des geprigten und teilweise verarbeiteten Geldes geschah
wie bisher an die vorgesetzte Behorde. Als Lobhn em-
ptiengen Girtanner 50,—, Gminder 30,—, Jacob Strub
75,—, und jung Rasi (Erasmus) Schlumpf 75 Gulden.

b

Die Miinzstiitte und die Technik.

Ueber das Gebiude der Muanzstitte sind uns nur
wenige Notizen erhalten geblieben. Zum Jahr 1407 sagt
uns das Seckelamtsbuch, dass fiir die Miinze sieben
Baume sowie Lehm gebraucht wurden und erwéihnt einige
Taglohne fiir Bauhandwerker in der Minze. Nach dem
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grossen Brande von Mitte April 1418, der bis auf wenige
Héauser die Stadt und einen grossen Teil des Klosters
eindscherte, muss auch die Minzslitte mit der ganzen
iibrigen Stadt in einer tberaus lebhaften Dautatigkeit
wieder frisch errichtet worden sein. Grossere Repara-
turen fallen in das Jahr 1500 fir Fenster, Ofen und
Schmiedezeug. Nach der Reformation und nachdem das
Frauenkloster St. Katharina in den Besitz der Stadt iiber-
gegangen, wurde eine « Miinztruckeri » im Refectorium
dieses ehemaligen Klosters errichtet. Seit 1618 sodann
wurden diese Zustinde von Grund aus geindert und
verbessert. Haltmeyer erzihlt in seiner 1683 erschienenen
Beschreibung der Stadt St. Gallen, dass im Jahr 1618
das Munzhaus mit schonen Gewolben samt aller zuge-
hord zierlich erbauen, zugleich auch die sogenannte Sil-
berstrecke bei der Spitals-Miihle verfertigt wurde. Letz-
tere wurde nach dem Jahr 1739 nach der jetzt noch so
geheissenen Ortlichkeit verlegt.

Die « Minzeisen » oder Stempel wurden anfinglich
meist auswirts geschnitten, so 1407 in Ravensburg und
1500-1 bei einem Franz in Uberlingen. In manchen Fillen
liess sich die Behorde auch von dem berthmten
Goldschmied und Medailleur J. Stampfer in Zirich
beraten oder durch seinen Vertrauensmann Bartho-
lomédus Schobinger in Augsburg und Minchen Erkun-
digungen einzichen. Am 5. Juni 1567 anerbot sich
cainer von Grifensee us dem Ziirichbiet» dem Kleinen
Rat mit den Wellen zu miinzen, was demselben aber
abgeschlagen wurde.

Gegen Ende August 1632 kaufte die Stadt dem Schlos-
ser Sebastian Breising ein neues Miinzwerk um 300 F1. ab,
mit welchem man Stiicke vom Pfennig bis auf Groschen
schroten konnte.

Als Rohmaterial diente mit wenigen Ausnahmen das
fremde durch die Kaufleute eingefithrte Geld, da ja das
Reich die Ausfuhr von Barrensilber verboten hatte.
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Namentlich waren es italienische, spanische und franzo-
sische Miunzen der verschiedensten Sorten, die dazu
benutzt und eingeschmolzen wurden. Als ausnahmsweise
Einfuhr von Barrensilber aus Niirnberg wurden 1502 zwei
Sticke von zusammen 111 M. 8 L.. 1 z Gewicht angekaulft,
die mit dem Fuhrlohn auf 909 FI. 3 2 8 % zu stehen
kamen.

Wihrung und Umlauf fremden Geldes in St. Gallen.

IFiir die ganze Zeitl der Ausprigung wurde nach dem
Miinzfusse und der Wihrung des deutschen Reiches
gemiinzt, indem bis zwumn Jahr 1500 noch speziell die
Konstanzer Wihrung galt. Wenn in den Urkunden bei
Verkiaufen die Zahlung in Konstanzer Pfennigen vorge-
schrieben war, so hat man darunter nicht blos die in
der Stadt Konstanz von dieser selbst oder vom Bischof
cgeprigten Denare zu verstehen, sondern auch alle andern
Sorten, welche in der Diocese Schrot und Korn nach
Konstanzer Vorschrift hielten. Gerechnel wuarde bis zum
Jahr 1560 ausschliesslich nach Pfennigen, Schillingen und
Pfunden, wihrend das greifbare Geld bekanntlich mit
Ausnahme der Pfennige anders genannt wurde. Grossere
Betrige wurden friher in Silberbarren nach Gewichts-
mark oder in Goldgulden gezahlt. Sehr frith trat dann der
bohmische Groschen auf, der sich aus dem Turnoser
Gros entwickelt hatte, dann die Plapparte, Rollbatzen und
Dickpfennige. Die eigene Ausprigung konnte den Bediurf-
nissen selten nachkommen und geniigen und so finden
wir dann, wie iiberall in der Schweiz, eine grosse Menge
fremden Geldes im Umlauf, das sehr hiutig probiert und
tarifiert werden iusste. Beispielsweise finden wir um
das Jahr 1690 folgendes Verhéltnis :

Die Mark fein Silber zu 8 Unzen nach Reichswihrung um
14 Gulden, nach Reichscurantwihrung 15 Gulden, nach
Stadt St. Galler Wihrung 15 Gulden 52 Kreuzer und nach
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Landwihrung 16 Gulden 48 Kreuzer. Dabei wurden
tarifiert (nur fremde) 31 Sorten Goldmiinzen, 109 Silber-
minzen von Thalergrosse, 8 verschiedene Gulden und
Franken, 40 Dicken und Halbdicken, 31 Viertelsgulden,
16 Sorten Dreibizer, 14 diverse 10 Kreuzerstiicke,
30 Batzen und eine grosse Menge kleinerer Sorten.

Die Tarifierung aller dieser Miinzen wurde in der
Regel” im wohlverstandenen Interesse des Volkes im
Einvernehmen mit den benachbarten Regierungshe-
horden vorgenommen, wobei die zahlreichen Konfe-
renzen und Verhandlungen mit den Gesandten des Abls
von St. Gallen, von Appenzell beider Roden, oft auch
den Landvogten im Thurgau und Rheintal oft langwierig
und mithevoll sich gestalteten und hie und da resul-
tatlos verliefen, sodass die betreflenden Mandate auch
wirkungslos blieben.

IF'ir das Konstanzer Geld bestand ausserdem nach-
weishar fur die Periode von 1479 bis 1557 ein bestimmtes
Wertverhiltnis, indem 10 # Konstanzer Rechnungsgeld
oleich 11 @ 13 ¢ 4 » St. Galler gesetzt wurden, also
genau wie 6 : 7.

Im Jahre 1559 bildele offenbar das von Kaiser
IFerdinand erlassene neue Miinzmandat den &dusseren
Anlass, dass der St. Galler Rat beschloss, vom Jahr
1560 an sollen die Rechnungen nicht mehr in Pfunden
und Schillingen, sondern in Gulden und Kreuzern,
Pfennigen und Hellern gefithrt werden.

Trotz den unablissigen Versuchen aller Stinde in der
Schweiz, aus den unerquicklichen und zerfahrenen
Minzverhéiltnissen herauszukommen, war dies doch erst
nach der franzosischen Revolution einem Kriftigen
centralisierten Staate — zuerst dem helvetischen Ein-
heitsstaate und dann dem Konkordats- und Bundes-
staat — ermaoglicht.

I£. HAHN.



	Uebersicht einer Münzgeschichte der Stadt St. Gallen

